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TOP 7: 

Gesetz zur Änderung des Onlinezugangsgesetzes sowie weiterer 
Vorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung (OZG-
Änderungsgesetz - OZGÄndG) 

Drucksache: 93/24 

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 

(Onlinezugangsgesetz – OZG) wurde im Jahr 2017 erlassen. Es dient der Digi-

talisierung der Verwaltung. Bund und Länder werden verpflichtet, Verwal-

tungsleistungen auch digital zur Verfügung zu stellen. Hierdurch sollen Verwal-

tungsprozesse vereinfacht und insbesondere beschleunigt werden. Insgesamt 

dient die Umsetzung der Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Un-

ternehmen. 

Das Änderungsgesetz sieht neue Maßnahmen vor, die den Wandel weiter vo-

ranbringen sollen. Im Wesentlichen sieht das Gesetz die folgenden Änderungen 

vor: 

 Die OZG-Umsetzungsfrist wird gestrichen und durch ein begleitendes Mo-

nitoring der Regelungen ersetzt. 

 Durch neue Regelungen im Verwaltungsverfahrensrecht wird zum einen ei-

ne elektronische Ersetzung der Schriftform und zum anderen ein schrift-

formersetzendes qualifiziertes elektronisches Siegel eingeführt. 

 Soweit landeseigene Entwicklungen für das Bürgerkonto und Postfach exis-

tieren, werden diese durch einen zentralen Basisdienst, der sogenannten 

„BundID“ ersetzt. 

 Eine Anbindung der Kommunen an den Portalverbund soll durch die Länder 

sichergestellt werden. 

 Es werden Regelungen zu Digital-Only für Unternehmensleistungen einge-

führt. 

 Relevante Standards und Schnittstellen werden zentral digital durch das 
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Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) veröffentlicht. 

 Mit der Once-Only-Generalklausel soll der Abruf benötigter Nachweise bei 

anderen Behörden ermöglicht werden. 

 Wesentliche Verwaltungsleistungen sollen vollständig elektronisch abgewi-

ckelt werden (Ende-zu-Ende-Digitalisierung). 

 Datenschutzregelungen für Onlinedienste werden nach dem „Einer-für-

Alle“-Prinzip bereitgestellt.  

Zum Gang der Beratungen Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu 

Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) wurde im Jahr 2017 er-

lassen. Es dient der Digitalisierung der Verwaltung. Bund und Länder werden 

verpflichtet, Verwaltungsleistungen auch digital zur Verfügung zu stellen. 

Hierdurch sollen Verwaltungsprozesse vereinfacht und insbesondere beschleu-

nigt werden. Insgesamt dient die Umsetzung der Entlastung von Bürgerinnen 

und Bürgern sowie Unternehmen. 

Das Änderungsgesetz sieht neue Maßnahmen vor, die den Wandel weiter vo-

ranbringen sollen. Im Wesentlichen sieht das Gesetz die folgenden Änderungen 

vor: 

 Die OZG-Umsetzungsfrist wird gestrichen und durch ein begleitendes Mo-

nitoring der Regelungen ersetzt. 

 Durch neue Regelungen im Verwaltungsverfahrensrecht wird zum einen ei-

ne elektronische Ersetzung der Schriftform und zum anderen ein schrift-

formersetzendes qualifiziertes elektronisches Siegel eingeführt. 

 Soweit landeseigene Entwicklungen für das Bürgerkonto und Postfach exis-

tieren, werden diese durch einen zentralen Basisdienst, der sogenannten 

„BundID“ ersetzt. 

 Eine Anbindung der Kommunen an den Portalverbund soll durch die Länder 

sichergestellt werden. 

 Es werden Regelungen zu Digital-Only für Unternehmensleistungen einge-

führt. 

 Relevante Standards und Schnittstellen werden zentral digital durch das 

Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) veröffentlicht. 

 Mit der Once-Only-Generalklausel soll der Abruf benötigter Nachweise bei 

anderen Behörden ermöglicht werden. 

 Wesentliche Verwaltungsleistungen sollen vollständig elektronisch abgewi-

ckelt werden (Ende-zu-Ende-Digitalisierung). 

 Datenschutzregelungen für Onlinedienste werden nach dem „Einer-für-
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Alle“-Prinzip bereitgestellt.  

II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 7. Juli 2023 zu dem dem Gesetz zu-

grundeliegenden Gesetzentwurf umfangreich Stellung genommen; vgl. BR-

Drucksache 226/23 (Beschluss). Der Deutsche Bundestag hat in seiner 155. Sit-

zung am 23. Februar 2024 aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berich-

tes des Ausschusses für Inneres und Heimat – BT-Drucksache 20/10417 – das 

Gesetz – BT-Drucksache 20/8093 – mit Maßgaben, im Übrigen unverändert be-

schlossen. 

Es wurden zahlreiche Veränderungen vorgenommen, Vorschriften ersetzt und 

auch neu eingeführt. Beispielsweise wurde ein Rechtsanspruch auf elektroni-

schen Zugang zu Verwaltungsleistungen in § 1a Absatz 2 Satz 1 OZG (vgl. An-

lage 2 zur BT Drucksache 20/10417) unmittelbar für Verwaltungsleistungen des 

Bundes eingeführt. Des Weiteren wurden Verordnungsermächtigungen für das 

BMI im Benehmen mit dem IT-Planungsrat z. B. für Qualitätsanforderungen 

geschaffen, die der Zustimmung des Bundesrates nicht bedürfen (vgl. § 6 OZG; 

BT-Drucksache 20/8093). Einer Empfehlung des Bundesrates folgend, wurde 

der Beweiswert von elektronischen Siegeln in Gerichtsverfahren aufgewertet. 

Das Gesetz tritt nach seinem Artikel 9 Absatz 1 am Tag nach der Verkündung 

in Kraft. Um Regelungslücken im Hinblick auf die Anerkennung von ELSTER-

Softwarezertifikaten auf dem Sicherheitsniveau „substantiell“ zu vermeiden, 

sieht Absatz 2 ein rückwirkendes Inkrafttreten der Verlängerung der Über-

gangsvorschrift nach § 12 Absatz 2 Satz 3 OZG vor.  

III. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Innenausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem vom 

Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetz gemäß Artikel 77 Absatz 2 des 

Grundgesetzes die Einberufung des Vermittlungsausschusses mit dem Ziel der 

grundlegenden Überarbeitung zu verlangen. Er ist unter anderem der Auffas-

sung, dass der Bund sich mit dem OZGÄndG aus der Finanzierung der Verwal-

tungsdigitalisierung nahezu vollständig zulasten der Länder und Kommunen zu-

rückziehe. Auch mit Blick auf die Steuerverwaltung, die finanziellen Auswir-

kungen auf die Länderfinanzen und die amtliche Statistik solle er das Gesetz ab-
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lehnen. Zur Vermeidung von Rückschritten werde auch jegliche Befristung des 

ELSTER-Verfahrens als Identifizierungs- bzw. Authentifizierungsmechanismus 

bei den Nutzerkonten abgelehnt. Der Bundesrat solle sich gegen die einseitige 

Konzentration von Regelungsbefugnissen beim Bund, kombiniert mit dessen 

Rückzug aus seiner Finanzierungsverantwortung für die Verwaltungsdigitalisie-

rung und der Aushöhlung der Kernaufgaben des IT Planungsrats aussprechen. 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat dagegen, dem Gesetz zuzu-

stimmen. 

Ferner empfehlen beide Ausschüsse, für den Fall der Zustimmung zum Gesetz 

eine begleitende Entschließung zu fassen. Mit der Entschließung solle der Bun-

desrat unter anderem die Bundesregierung auffordern, die im OZG jeweils vor-

gesehenen Rechtsverordnungsermächtigungen im Rahmen eines neuen Gesetz-

gebungsverfahrens alsbald unter den Vorbehalt des Einvernehmens mit dem IT-

Planungsrat zu stellen und bis zu einer Neuregelung von den genannten Rechts-

verordnungsermächtigungen nur im Einvernehmen mit dem IT-Planungsrat Ge-

brauch zu machen. 

Zu näheren Einzelheiten zu der Empfehlung vgl. BR-Drucksache 93/1/24. 
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